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3. Finanzordnung 

A. Allgemeines  

§ 1 Präambel  

Gemäß § 13 der Satzung erfolgt die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
unter der Verantwortung des Schatzmeisters. Zur Regelung der damit im 
Zusammenhang stehenden Fragen erlässt der Gesamtvorstand am 26.06.2008 
folgende Ordnung. 

§ 2 Grundsätze  

1. Die Finanzen des Vereins sind sparsam und wirtschaftlich zu verwalten. 
2. Der Verein hat die Finanzwirtschaft so zu planen, dass die Erfüllung der 

Vereinsaufgaben gesichert ist. 
3. Alle im Haushalt vorgesehenen Mittel und etwaigen Überschüsse dürfen nur 

für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet werden. 

B. Haushalt  

§ 3 Haushalt  

1. Der Haushalt bildet die Grundlage für das Finanzgebaren des Vereins. 
2. Der Haushalt wird jährlich vom Schatzmeister aufgestellt und vom 

Gesamtvorstand beschlossen. Er muss der Mitgliederversammlung zur 
endgültigen Genehmigung vorgelegt werden. 

3. Alle im Haushalt vorgesehenen Mittel sind zweckgebunden. 
4. Die einzelnen Positionen des Haushaltsplanes sind gegenseitig 

deckungsfähig. 
5. Der Gesamtvorstand kann im Rahmen des genehmigten Haushalts über jede 

Summe verfügen.  
6. In keinem Fall dürfen Ausgaben getätigt werden, die nicht im Haushalt des 

jeweiligen Haushaltsjahres veranschlagt oder durch entsprechende 
Beschlüsse des sachlich zuständigen Organs gedeckt sind. 

7. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 4 Einnahmen und Ausgaben des Vereins  

1. Einnahmen und Ausgaben dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke des 
Vereins verwendet werden. Alle Einnahmen werden zur Bestreitung der 
Ausgaben verwendet. Überschüsse und Gewinne sind den gemeinnützigen 
Zwecken des Vereins zuzuführen. 

2. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln sind zweckgebundene Zuwendungen 
an den Verein. Das gilt auch für Zuwendungen sonstiger Art. 

3. Die Ansammlung von Zweckvermögen sowie die Bildung von Rücklagen ist 
nur unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften zulässig. 

4. Ausgaben sind nur im Rahmen des Vereinszwecks zulässig. 
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§ 5 Beitragswesen  

1. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge gemäß § 8 der Satzung wird durch den 
Gesamtvorstand festgelegt. 

2. Die Beiträge gemäß Beitragsordnung werden jährlich im ersten Quartal 
eingezogen. 

3. Bei Eintritt in den Verein ist der monatlich anteilige Beitrag zu zahlen. 

§ 6 Veranstaltungen (z.B. Stadtlauf)  

1. Der/Die verantwortlichen Organisatoren einer Veranstaltung mit einem voraus-
sichtlichen Etat über € 3.000,00 erarbeiten bis drei Monate vor der 
Veranstaltung einen eigenen Haushaltsentwurf, welcher Grundlage für die 
Mittelbereitstellung durch den Gesamtvorstand wird. Dieser Vorschlag hat alle 
voraussichtlichen Positionen der Einnahmen und Ausgaben zu enthalten. Es 
muss zumindest ein ausgeglichener Entwurf vorgelegt werden. 

2. Der Gesamtvorstand entscheidet über die Anträge nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Mittel. 

3. Bei Sponsoringleistungen von über € 5.000,00 im Einzelfall ist ein schriftlicher 
Vertrag abzuschließen. 

4. Überschüsse der Veranstaltung sind unverzüglich der Vereinskasse 
zuzuführen. 

§ 7 Jahresabschluss und Jahresrechnung  

1. In der Jahresrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben des 
Haushaltsplanes auszuweisen. Die Schulden und das Vermögen des Vereins 
sind auszuweisen. Eine Vermögensübersicht ist beizufügen. 

2. Die Kasse des Vereins ist jährlich von den gewählten Kassenprüfern auf ihre 
sachliche Richtigkeit hin zu überprüfen. Nach erfolgter Prüfung erstatten die 
Kassenprüfer dem Gesamtvorstand und der Mitgliederversammlung Bericht. 
Die Jahresrechnung ist von  der Mitgliederversammlung zu genehmigen. 

§ 8 Vereinsvermögen  

1. Der Verein verfügt nur über ein gesamtes Vereinsvermögen. 
2. Über die Anlagepolitik des Vereins entscheidet der Gesamtvorstand auf 

Vorschlag des Schatzmeisters. 
3. Erwerb, Veräußerung und Beleihung von Immobilien des Vereins sowie die 

Durchführung von Bauvorhaben unterliegen der Genehmigung der 
Mitgliederversammlung (§ 12 Nr. 4 der Satzung). 

C. Finanz- und Kassenführung  

§ 9 Schatzmeister  

1. Für die Finanz- und Kassenführung ist der Schatzmeister verantwortlich. Er 
wird bei seiner Tätigkeit von der Geschäftsstelle unterstützt. 
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2. Der Schatzmeister überwacht den gesamten Zahlungs- und Kassenverkehr 
des Vereins, insbesondere auch die Beitragserhebung. 

3. Der Schatzmeister hat über besondere Vorkommnisse sofort den 
Gesamtvorstand zu unterrichten. 

§ 10 Zahlungsverkehr und Zahlungsanweisungen  

1. Der Zahlungsverkehr des Vereins ist möglichst bargeldlos über die 
eingerichteten Bankkonten abzuwickeln. Über jede Einnahme und Ausgabe 
muss ein Kassenbeleg vorhanden sein. 

2. Belege müssen den Tag der Ausgabe, den Betrag und den 
Verwendungszweck enthalten. Die sachliche Berechtigung der Ausgabe ist 
durch die Unterschrift zu bestätigen. 

3. Für die laufenden Angelegenheiten der Geschäftsführung besteht eine 
generelle Zeichnungsbefugnis für den Schatzmeister und den 1. Vorsitzenden 
bis zur Höhe von € 3.000. Bei Rechnungsbeträgen über € 3.000,00 ist die 
Genehmigung des Vorstands im Sinne von § 26 BGB erforderlich.  

D. Kassenprüfung  

§ 11 Kassenprüfung  

1. Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung des Vereins wird von den 
gewählten Kassenprüfern geprüft. 

2. Die Prüfung erfolgt nach Schluss des Kalenderjahres vor der 
Mitgliederversammlung. 

3. Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen, die dem 
Gesamtvorstand zuzuleiten ist. 

4. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen jährlichen 
Bericht. 

E. Aufwendungsersatz  

§ 12 Grundsatz  

Gemäß § 10 Nr. 3 der Satzung haben alle Organmitglieder des Vereins einen 
Anspruch auf Aufwendungsersatz (§ 670 BGB), der durch die folgenden Regelungen 
konkretisiert wird. 

§ 13 Aufwendungsersatz  

1. Reisekosten dürfen nur im Rahmen der steuerlichen Vorschriften erstattet 
werden. 

2. Die Erstattung von Bürobedarf erfolgt nur gegen Nachweis. 

F. Schlussbestimmungen  

§ 14 Inkrafttreten  

Diese Ordnung tritt am 01.06.2008 in Kraft. 
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4. Beitragsordnung 

 

I. Grundlage  

Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung sind die §§ 8 und 19 der 
Satzung in der Fassung vom 9. April 2008. 

II. Solidaritätsprinzip  

Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das 
Beitragsaufkommen der Mitglieder. 

Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, 
die in der Satzung grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich 
erfüllen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen 
gegenüber seinen Mitgliedern erbringen. 

III. Beschlussfassung und Bekanntgabe  

1. Der Gesamtvorstand hat daher in seiner Sitzung am 26.05.2008 die 
nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. 

2. Die Beitragsordnung wird gem. § 8 Nr. 7 der Satzung in der Vereinszeitschrift 
des Fördervereins LAV Tubingen e. V. bekannt gemacht und tritt dann in Kraft. 

3. Mitglieder, die nach diesem Zeitpunkt dem Verein beitreten, erhalten diese 
Beitragsordnung als Bestandteil der Beitrittserklärung ausgehändigt, und sie 
ist damit auch für diese verbindlich. 

IV. Regelungen  

1. Die Höhe der einzelnen Beiträge wird durch den Gesamtvorstand beschlossen 
und gilt für die Zukunft bis zum 31.12. des Folgejahres. Fasst der 
Gesamtvorstand keinen neuen Beschluss, verlängert sich die Wirksamkeit um 
ein weiteres Jahr. 

2. Die Höhe der einzelnen Beiträge ergibt sich aus der Anlage A  zu dieser 
Beitragsordnung. 

3. In sozialen Härtefällen  kann ein Antrag auf Änderung der Beitragshöhe und 
der Zahlungsmodalitäten gestellt werden. Über den Antrag entscheidet der 1. 
Vorsitzende nach Anhörung. 

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, Anschriften- und Kontenänderungen  
umgehend schriftlich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Werden die Änderungen 
nicht mitgeteilt, können dem Verein daraus keine Nachteile entstehen. 

5. Bei Vereinseintritt  ist der monatlich anteilige Beitrag zu zahlen. 
6. Der Austritt  aus dem Verein ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich 

und muss der Geschäftsstelle spätestens einen Monat vorher schriftlich erklärt 
werden. Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, verlängert sich diese und 
damit die Pflicht zur Beitragszahlung um ein weiteres Jahr.  
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7. Alle Beiträge des Vereins sind auf das Beitragskonto  des Vereins zu zahlen. 
Die Bankverbindung lautet: Kontonummer 272474 bei der KSK Tübingen,  
BLZ 64150020. 

8. Alle Vereinsbeiträge sind im ersten Quartal des Jahres fällig. 
9. Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden Mahngebühren  erhoben. Die 

Höhe ergibt sich aus Anlage B . 
10. Für Teilnehmer an Kursen  des Vereins gelten gesonderte Gebühren, die nicht 

mit dem Mitgliedsbeitrag abgegolten sind. Die Höhe der Gebühren wird vom 
Gesamtvorstand im Einzelfall festgelegt. 

11. Die Beiträge des Vereins werden durch Abbuchungsermächtigung im 
Lastschriftverfahren  erhoben. Die Ermächtigung kann vom Mitglied jederzeit 
widerrufen werden. Es gelten die banküblichen Verfahrensregeln. 
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Anlage A zur Beitragsordnung 

 
 
Mitgliedsbeiträge : 
 
 Einzelbeitrag    €   60,- 
 
 Familienbeitrag   € 100,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage B zur Beitragsordnung 

 
 
Bei Lastschriftrückgaben von angeforderten Jahresmitgliedsbeiträgen (in der Regel 
am 01.02. eines jeden Jahres, siehe Beitragsordnung „IV Regelungen“, Pos. 11) sind 
eventuell entstandene Gebühren vom Beitragszahler zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag 
unverzüglich nach zu entrichten. Eine gesonderte Aufforderung erfolgt nicht. Liegt ein 
Verschulden des Vereines vor, entfallen eventuell entstandene Gebühren. 
Mahngebühren betragen grundsätzlich € 10,- pro Mahnung. Das Zahlungsziel der 1. 
Mahnung beträgt 1 Monat. Das Zahlungsziel der 2. Mahnung beträgt 1 Monat und 
kann die Androhung der Streichung von der Mitgliederliste enthalten gem. § 6 Abs. 3 
und 4 der Satzung des Förderverein LAV Tübingen e. V. 
Der Gesamtvorstand behält sich weitere gerichtliche Maßnahmen grundsätzlich vor. 
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5.  Wettkampf- und Reiseordnung 

 

5.1 Meldungen 

5.1.1 Meldungen zu Meisterschaften werden grundsätzlich immer über die 
Organisationsleitung vorgenommen. Die Trainer reichen ihre Meldungen 
tabellarisch , wenn nicht anders vereinbart, bis zum Tag vor dem 
Meldeschluss ein (bis spät. 20.00Uhr). Dabei sind wenn nötig die erbrachten 
Qualifikationsleistungen wahrheitsgemäß anzugeben. Strafgebühren wegen 
nicht korrekter persönlicher Daten, bzw. falschen Qualifikationsleistungen trägt 
der Trainer. Es ist anzustreben, dass interne Formular bei Meldungen zu 
verwenden. 

5.1.2 Meldungen die nach den in Abs. 5.1.1 festgelegten Zeiten bei der 
Organisationsleitung eingehen, müssen nicht mehr berücksichtigt werden. 

5.1.3 Nachmeldungen sind auch aus Kostengründen, wenn möglich, zu vermeiden. 
Ein Anspruch auf Kostenerstattung durch den Verein besteht nicht. 
Nachmeldungen müssen, sofern gefordert, nachträglich begründet werden. 
Nachmeldungen zu Meisterschaften sind vorher – durch den 
Leistungssportkoordinator - genehmigen zu lassen. Nachmeldungen zu 
Meisterschaften müssen Endkampf-/ Endlaufchancen haben. 

5.1.4 Zu Sportfesten können die Meldungen von den Trainern selbständig 
vorgenommen werden. Meldungen über die Organisationsleitung sind 
insbesondere dann sinnvoll, wenn schon vorher bekannt ist, dass mehrere 
Trainingsgruppen zu diesem Sportfest gehen. 

5.1.5 Grundsätzlich dürfen nur Athleten gemeldet werden, die Mitglied in der LAV 
und in einem Stammverein sind. 

5.2 Fahrtkostenregelung 

5.2.1 Fahrten zu Wettkämpfen mit dem PKW werden erstattet. Dabei sind 
Fahrgemeinschaften zu bilden. Abrechnungen für fahrende Eltern können ab 
50 km erfolgen.  Der Trainer rechnet  grundsätzlich für alle Fahrer (auch für 
evtl. fahrende Eltern) ab. Es wird angestrebt, dass die Fahrkosten der Eltern 
von diesen rückgespendet werden. Für rückgespendete Fahrtkosten der Eltern 
werden diesen Spendenbescheinigungen ausgestellt.  
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5.2.2 Buchungen für Reisebusse, Mietwagen bzw. Zugfahrten erfolgen nur über die 
Organisationsleitung oder über eine von der Organisationsleitung beauftragten 
Person. Die Finanzordnung ist hierbei zu beachten! Kostenvergleiche der 
Anbieter sind einzuholen. Buchungen für Flüge sind nur mit Rücksprache der 
Organisationsleitung möglich. Flugbuchungen sind grundsätzlich 
gemeinschaftlich unter Federführung eines verantwortlichen Trainers zu 
buchen.  

5.2.3 Mietwagenkosten können dann erstattet werden, wenn sie die normalen PKW 
Kosten nicht übersteigen, bzw. unter den Kosten von eingesparten 
Übernachtungen liegen. 

5.2.4 Es werden € 0,16-- pro Kilometer (einfache Wegstrecke) erstattet plus 2 Cent 
für jeden Mitfahrer. 

5.3 Übernachtungen 

5.3.1 Kosten für Übernachtungen an Trainingslagern werden nicht von der LAV 
übernommen. Eine Gewährung von Zuschüssen ist, nach Genehmigung durch 
den Gesamtvorstand, möglich. 

5.3.2 Kosten für Übernachtung mit Frühstück am Wettkampfort werden bei 
mehrtägigen Meisterschaften ab einer Entfernung von ca. 80 km 
übernommen.  

5.3.3 Kosten bei eintägigen Veranstaltungen, bei Beendigung oder vorzeitigem 
Ausscheiden bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für Übernachtung mit 
Frühstück erst ab einer Entfernung von 350 km übernommen. 
Übernachtungskosten bei eintägigen Veranstaltung bedürfen der Rücksprache 
mit der Organisationsleitung 

5.3.4 Grundsätzlich wird nur eine Übernachtung vor dem Wettkampftag 
übernommen. Eine Übernachtung nach dem Wettkampf wird nur dann 
gewährt, wenn eine Rückreise am selben Tag nicht mehr zumutbar ist (siehe 
auch Pkt. 5.3.3). Oder ein einzelner Athlet/in auf weitere Mitfahrer wartet und 
die Kosten für die frühere Rückfahrt die Kosten für die zusätzliche 
Übernachtung übersteigen. Bei allen Meisterschaften ist grundsätzlich so zu 
planen, dass ausscheidende Athleten alleine, oder minderjährige Athleten ggf. 
mit einem Trainer nach Hause fahren können. 

5.3.5 Bei Wettkämpfen mit Finale, ist von den Trainern realistisch einzuschätzen, ob 
ein Weiterkommen wahrscheinlich ist. 

5.3.6 Ein längeres Verbleiben am Wettkampfort auf eigene Kosten für Übernachtung 
ist möglich. Eltern oder Partner können bei Verbindlicher Anmeldung auf 
eigene Kosten über die LAV mit buchen. Grundsätzlich sind diese Privaten 
Kosten dann direkt im Hotel zu begleichen. Bei Inanspruchnahme eines 
halben Zimmers (zusammen mit einem LAV Athleten/in) wird im Anschluss mit 
dem als Reiseleiter fungierenden Trainer verrechnet. 
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5.3.7 Übernachtungen für Meisterschaften werden in der Regel von der 
Organisationsleitung gebucht und koordiniert. 

5.4 Spesenabrechnungen 

5.4.1 Spesen können grundsätzlich nur von Betreuern/Trainern abgerechnet 
werden. 

5.4.2 Als Tagegeld kann bei eintägigen Reisen ab einer Abwesenheitsdauer von: 

·  Mehr als 8 h ein Betrag von € 6,- abgerechnet werden. 
·  Mehr als 14 h ein Betrag von € 12,- abgerechnet werden.  

Mehrtägige Reisen siehe 5.3 

5.5 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 01.12.2008 in Kraft. 

 


